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Amtsblatt für den Landkreis Starnberg

Bekanntmachung der Stadt Starnberg

◆ Bekanntmachung zur Bundestagswahl

1. Am 24. September 2017 fi ndet die Wahl zum 
19. Deutschen Bundestag statt. 
Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.

2. Die Stadt ist in 19 allgemeine Wahlbezirke 
eingeteilt.

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten in der Zeit vom 14.08.2017 bis 
18.08.2017 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermitt lung 
des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr
im Kleinen und Großen Saal der Schlossberg-
halle,Vogelanger 2 in 82319 Starnberg, zusam-
men.

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in 
dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis sie eingetra-
gen ist. Die Wähler und Wählerinnen ha-
ben die Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl 
abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Jeder Wähler und jede Wählerin erhält bei 
Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 
Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine 
Erststimme und eine Zweitstimme. Der 
Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwar-

zem Druck die Namen der Bewerber 

und Bewerberinnen der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers und jeder Bewerberin 
einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem 
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerber oder Bewerberinnen der 
zugelassenen Landeslisten und links von 
der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

 Die wählende Person gibt

 ihre Erststimme in der Weise ab,
 dass sie auf dem linken Teil des Stimm-

zettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber 
oder welcher Bewerberin sie gelten soll,

 und ihre Zweitstimme in der Weise ab,
 dass sie auf dem rechten Teil des Stimm-

zettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

 Der Stimmzettel muss von der wählenden 
Person in einer Wahlkabine des Wahlraums 
oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, 
dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In 
der Wahlkabine darf nicht fotografi ert oder ge-
fi lmt werden.

Stellungnahmen nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 
§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch durchge-
führt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in 
dem untenstehenden Lageplan dargestellt.
 
Der Planentwurf besteht aus textlichen Festset-
zungen und einer Begründung.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 88 „Post-
gasse/Aufkirchner Straße“ 1. Änderung und die 
Begründung liegen für die Dauer eines Monats in 
der Zeit vom

18.09. bis einschließlich 23.10.2017

in der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14),
Ratsgasse 1, 82335 Berg während der Dienst-
stunden zur allgemeinen Information der Öffent-
lichkeit öffentlich aus.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Ratsgasse 1, 
82335 Berg vorgebracht werden.

Gemäß § 4 a Abs. 6 Baugesetzbuch können nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass 
ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch) oder im Rahmen der Beteiligung 
der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 
und § 13 a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuches) 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können.

Berg, 30.08.2017

Gemeinde Berg – E. Link, 3. Bürgermeisterin

INHALT:

▼ Bekanntmachung zur Bundestagswahl der 
Stadt Starnberg

▼ Bebauungsplan Nr. 88 „Postgasse/Auf kir chner
Straße“ 1. Änderung; Aufstellungsbeschluss 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch und An wen-
dung des § 13 a Baugesetzbuch „Beschleunig-
tes Verfahren für Bebauungspläne der Innen-
entwicklung“ sowie Durchführung der öffentli-
chen Auslegung in Berg

▼ Bekanntmachung zur Bundestagswahl der 
Gemeinde Gilching

Bekanntmachung der Gemeinde Gilching

◆ Wahlbekanntmachung zur Bundestagswahl

1. Am 24. September 2017 fi ndet die Bundes-
tags wahl statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 
18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde Gilching
a) ist in folgende 8 Wahlbezirke eingeteilt:

Nr. des
Wahlbezirks

Abgrenzung
des Wahlbezirks

Bezeichnung und 
genaue Anschrift 
des Wahlraums

barrierefrei

1 Rathaus Gilching Rathausplatz 1 ja

2 Oberer Wirt Schulstraße 14 ja

3 Feuerwerhaus Starnberger
Weg 18 ja

4 Arnoldus 
Grundschule Talhofstraße 5 ja

5 Arnoldus 
Grundschule Talhofstraße 5 ja

6 James-Krüss-
Grundschule

Landsberger 
Straße 17 ja

7 James-Krüss-
Grundschule

Landsberger 
Straße 17 ja

8 Freizeitheim 
Geisenbrunn Tonwerkstraße 3 ja

b) In den Wahlbenachrichtigungen, die den
Wahlberechtigten in der Zeit vom 
28.08.2017 bis 03.09.2017 übersandt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem die Wahl-
berechtigten zu wählen haben.

3. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung 
des Brief wahl ergeb nisses um 16:00 Uhr 
im Rathaus Gilching, Rathausplatz 1, 82205 
Gilching Zimmer 01.16, 01.31, 01.34 zusam-
men.

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen ist.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss 
an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein 
haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in 
dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss 
sich von der Gemeindebehörde einen 
amt lichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag 

bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahl-

recht nur einmal und nur persönlich aus-
üben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Starnberg, 07.09.2017

Stadt Starnberg – Eva John, 1.Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Gemeinde Berg

Rein nachrichtlich und lediglich in Ergänzung zur 
amtlichen Bekanntmachung an den Anschlagtafeln 
informiert die Gemeinde Berg über die Änderung 
des Flächennutzungsplanes und über die Ände-
rung oder Aufstellung von Bebauungsplänen im 
Amtsblatt des Landkreises Starnberg.

◆ Bebauungsplan Nr. 88 „Postgasse/Auf-

 kir chner Straße“ 1. Änderung; Aufstellungs-

beschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 

und Anwendung des § 13 a Baugesetzbuch 

„Beschleunigtes Verfahren für Bebauungs-

pläne der Innenentwicklung“ sowie Durch-

führung der öffentlichen Auslegung 

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 08.08.2017 folgenden Beschluss gefasst:

Der Bebauungsplan Nr. 88 „Postgasse/Aufkirchner 
Straße“ 1. Änderung wird gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch zur Aufstellung im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung beschlossen.
Der Bebauungsplan umfasst die Grundstücke 
Flurnummern 63/2, 63/4, 163/2, 164/2, 175/1, 
175/2 und Teilfl äche aus den Fl.Nrn.: 163, 175, 
314/15, 314/16  und 314/3 der Gemarkung Berg.

Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 

Der Gemeinderat von Berg hat darüber hinaus in 
seiner Sitzung am 08.08.2017 den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 88 „Postgasse/Aufkirchner 
Straße“ 1. Änderung beschlossen und die Be-
gründ ung gebilligt. Das Bauleitplanverfahren wird 
im beschleunigten Verfahren für Bebauungspläne 
der Innenentwicklung nach § 13 a Baugesetzbuch 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
durchgeführt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 88 
„Postgasse/Aufkirchner Straße“ 1. Änderung 
mit Begründung ist laut Gemeinderatsbeschluss 
vom 08.08.2017 für die Dauer eines Monats ge-
mäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 Baugesetzbuch öffentlich auszulegen. Die 
öffentliche Auslegung wird gemäß § 4 a Abs. 2 
Baugesetzbuch gleichzeitig mit der Einholung der 
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 Die Wähler und Wählerinnen haben ihre 
Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen 

Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei 
der Wahl abzugeben.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Jeder Wähler und jede Wählerin erhält bei 
Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel 
ausgehändigt.
Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erst-

stimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlau-
fender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem
Druck die Namen der Bewerber und 

Be wer berinnen der zugelassenen Kreis-
wahlvor schläge unter Angabe der Par tei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung ver wen det, 
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvor schlä-
gen außer dem des Kennworts und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers und jeder 
Bewerberin einen Kreis für die Kennzeich-
nung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem 
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 

dieser, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerber oder Bewerberinnen der 
zugelassenen Landeslisten und links von 
der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

 Die wählende Person gibt
 ihre Erststimme in der Weise ab,

dass sie auf dem linken Teil des Stimm-

zettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber 
oder welcher Bewerberin sie gelten soll,

 und ihre Zweitstimme in der Weise ab,
 dass sie auf dem rechten Teil des Stimm-

zettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Landesliste 
sie gelten soll. Der Stimmzettel muss von 
der wählenden Person in einer Wahlkabine 
des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fo-
tografi ert oder gefi lmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss 
an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahl-

schein haben, können an der Wahl im Wahl-
kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlbezirk dieses Wahlkreises
oder
b) durch Briefwahl

 teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich 
von der Gemeinde einen Wahlschein, einen 
amtlichen Stimm zettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimm zettel umschlag) und dem unter-
schriebenen Wahl schein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbrief umschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag 

bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahl-

recht nur einmal und nur persönlich aus-
üben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Gilching, 11.09.2017

Gemeinde Gilching – Bernd Schauer, Wahlleiter
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